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Auftakt zu den Vorbereitenden 

Untersuchungen 

11. Juli 2023

Obersontheim „Zentralort“



Agenda
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> Einführung

> Vorbereitende Untersuchungen

> Mitwirkung der Beteiligten

> Ausblick Sanierungsdurchführung

> Weiteres Vorgehen



Ihr Team
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Ansprechpartner

Ralph

Jaeschke

Stadterneuerung

Natalie

Strauß

Städtebauliche 
Planung
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Einführung
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Einführung

› ... die Aufwertung der Ortsmitte

› ... die Beseitigung städtebaulicher Missstände

› ... der Erhalt des Ortsbildes

› ... die Förderung privater Sanierungen

› ... die Verbesserung der Wohnverhältnisse

› ... der Erhalt und Ausbau von Infrastruktur und Versorgung

› ... die Schaffung attraktiver Grünflächen

› ... die kooperative Zusammenarbeit zwischen der Kommune und ihren Bürgern

Städtebauliche Sanierung bedeutet…
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Einführung

Ziele

› Revitalisierung der Innenstädte/Ortskerne

› Verbesserung der Wohn- und Arbeitsverhältnisse

› Erhalt und Ausbau der Infrastruktur, Straßen- und Grünflächen

› Revitalisierung von Brachflächen

› Nachhaltiger Klimaschutz und Klimaanpassung

Kennzeichen

› Gebietsbezogene und objektbezogene Maßnahmen

› Mitwirkung der Beteiligten

› Langfristige finanzielle Abwicklung

Instrumente

› Rechtsvorschriften

› Bezuschussung als Anreiz

Warum ein Sanierungsgebiet?
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Einführung

Einführung

Ablauf der Sanierungsmaßnahme

2022 2023 Ab 2024 2032

ISEK + 

Antragstellung

Vorbereitende 

Untersuchungen

Sanierungs-

durchführung Abschluss

Ortsbegehung

Beurteilungsgrundlage

Antrag Städtebauförderung

Bestandsaufnahme

Bürgerbeteiligung

Sanierungssatzung

Planerische Konkretisierung

Beratung der Eigentümer

Umsetzung von Maßnahmen

Abrechnung

Satzungsaufhebung

Städtebauliche Sanierung vom Antrag bis zum Abschluss



8

2. Einführung

› Bewilligter Förderrahmen: 1.333.333 €

Landesanteil (60 %) 800.000 €

Eigenanteil Kommune (40 %) 533.333 €

Im Landessanierungsprogramm LSP

› Bewilligungszeitraum: 01.01.2023 – 30.04.2032

(Verlängerung möglich)

Antrag zur Aufnahme in ein

Städtebauförderprogramm
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Vorbereitende Untersuchungen
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Vorbereitende Untersuchungen

Warum Vorbereitende Untersuchungen?

Grundlage § 141 BauGB

Erforderlich, um Entscheidungsgrundlagen zu erhalten für

› die Notwendigkeit der Sanierung und

› die Durchführbarkeit einer Sanierung

Dabei sind zu untersuchen

› die sozialen, strukturellen und städtebaulichen Verhältnisse

› sowie die anzustrebenden Sanierungsziele
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Vorbereitende Untersuchungen

Ablauf der Vorbereitenden Untersuchungen

Mitteilung über Programmaufnahme (Bewilligungsbescheid RPS)04.05.2023

Sanierungsdurchführung anschl. Abschluss und Abrechnung- 2032

20.06.2023

Sommer / 

Herbst

2023
Sanierungs- und 

Entwicklungskonzept

Städtebauliche 

Bestandsaufnahme und Analyse

Trägeranhörung und

Befragung der Beteiligten

Maßnahmenkonzept

und Sozialplan

Einleitung Vorbereitende Untersuchungen

Veröffentlichung des Einleitungsbeschlusses

Bericht über die Ergebnisse der Vorbereitenden Untersuchungen

Förmliche Festlegung des Sanierungsgebiets

Ende 2023/    

Anf. 2024

Öffentliche Bekanntmachung der Sanierungssatzung

inkl. Abgrenzungsplan (Rechtskraft der Satzung)
im Anschluss

Antrag auf Aufnahme in ein Programm der Städtebauförderung12.10.2022
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Vorbereitende Untersuchungen

› Analyse städtebaulicher Missstände

› Befragung der Beteiligten 

› Beteiligung öffentlicher Aufgabenträger

› Sanierungsziele und integriertes 

gebietsbezogenes Entwicklungskonzept

› Kosten- und Finanzierungsübersicht 

› Anzuwendendes Sanierungsrecht

› Schriftlicher Ergebnisbericht 

Ziel:

Förmliche Festlegung des Sanierungsgebietes

(§ 142 BauGB)

Inhalt der Vorbereitenden Untersuchungen
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Abgrenzung des Untersuchungsgebiets



14

Zielkonzept / Städtebauliche Ziele aus Antragstellung
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Maßnahmenkonzept aus Antragstellung
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Mitwirkung der Beteiligten
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Mitwirkung und Befragung der Beteiligten

Wesentlicher Erfolgsfaktor 

für die Sanierung ist 

Ihre Mitwirkung !

Befragung der Eigentümer*innen
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Mitwirkung und Befragung der Beteiligten

Warum wird befragt?

WAS wird gefragt?

 Angaben zu Grundstück / Gebäude / Wohnung

 Bewertung des Gebäude- / Wohnungszustands

 Mitwirkungsbereitschaft

 Persönliche Erwartungen / Anregungen

 Sozialdaten

ZIEL der Befragung

 Ermittlung der Mitwirkungsbereitschaft

 Erhebung der Einschätzung der Beteiligten 

zu Defiziten im Untersuchungsgebiet

 Abbildung der demographischen und 

ökonomischen Situation im Gebiet
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Mitwirkung und Befragung der Beteiligten

Wer wird befragt?

WIE wird befragt?
 Schriftliche Befragung

 Vertraulicher Umgang mit Ihren Angaben!

WER wird befragt?
 Eigentümer*innen von Wohnen und Gewerbe

 Träger öffentlicher Belange
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Ausblick Sanierungsdurchführung
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Sanierungsdurchführung

› Förmliche Festlegung eines räumlich abgegrenzten Sanierungsgebiets

(§ 142 BauGB)

› Rechtsvorschriften des besonderen Städtebaurechts § 136 bis § 164 BauGB

 Genehmigungspflichten

 Vorkaufsrecht der Gemeinde (Wohl der Allgemeinheit)

 Förderung von Bau- und Ordnungsmaßnahmen

 Umfassendes/Vereinfachtes Verfahren

 Sanierungsbedingte Bodenwerterhöhung

› Sanierungsvermerk im Grundbuch - Eintragung i.d.R.: 

„Eine Sanierung wird durchgeführt“

› Förderung von öffentlichen und privaten Maßnahmen gemäß den 

Städtebauförderungsrichtlinien des Landes Baden-Württemberg

Rechtl. Grundlagen: Städtebauliche Sanierung
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Sanierungsdurchführung

Rechtl. Grundlagen: Verfahrenswahl

Es werden zwei Verfahrensarten 
unterschieden:

› das umfassendes 
Sanierungsverfahren unter 
Anwendung der besonderen 
sanierungsrechtlichen Vorschriften der 
§§ 152 bis 156a BauGB

› das vereinfachtes 
Sanierungsverfahren unter Ausschluss 
dieser Vorschriften und ggf. auch der 
Genehmigungspflicht nach § 144 
BauGB

Förmliche

Festlegung des

Sanierungsgebiets

Aufhebung der

Förmlichen Festlegung

€

t

sanierungsbedingte

Bodenwerterhöhung

konjunkturelle 

Wertsteigerung
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Sanierungsdurchführung

› Erneuerung von Gebäuden

 Verbesserung der Haustechnik

 Energetische Verbesserungen

› Bautechnische Verbesserungen

› Umnutzung von Gebäuden

› Wohnraumerweiterung 

Private Erneuerungsmaßnahmen

Wärmedämmung 
an Außenwänden, 
Decken und Dach

Erneuerung des 
Außenputzes und 
Daches

Austausch von 
alten Fenstern und 
Türen

Einbau einer neuen 
Heizungsanlage oder 
Warmwasserbereitung

Innenausbau durch 
Erneuerung von 
Boden-, Wand- und 
Deckenbelägen

Verbesserung der 
Sanitärbereiche

Erneuerung der 
Installationen (Elektro, Gas, 
Wasser, Abwasser)

Nutzung von 
Solarthermie

Veränderung der 
Raumnutzung und 
-größe

Altersgerechter 
Umbau, 
Reduzierung von 
Barrieren
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Sanierungsdurchführung

› Freilegung von Grundstücken 

(Gebäudeabbrüche)

› Entkernung / Entsiegelung des 

Grundstücks

› Neubaumaßnahmen werden 

nicht gefördert!

Private Ordnungsmaßnahmen

Hinweis: In der Regel wird die Förderung von 

Abbruchmaßnahmen an eine Neubebauung 

geknüpft!
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Sanierungsdurchführung

› Reine Maßnahmen auf dem Grundstück

(z. B. nur Hofgestaltung, ohne Modernisierung des 

Gebäudes)

› Reine Schönheitsreparaturen

(z. B. der Anstrich der Innenwände)

› Luxusmodernisierungen

› Neubaumaßnahmen

Was wird nicht gefördert?
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Der Fördersatz und eine 

mögliche Förderobergrenze wird 

vom Gemeinderat erst nach 

Programmaufnahme und 

Vorliegen der Ergebnisse der 

vorbereitenden Untersuchungen 

festgelegt.

Sanierungsdurchführung

Förderkonditionen: Private Baumaßnahme

evtl. Obergrenze

ERNEUERUNG

Eigenanteil

(Abschreibung EStG)

evtl. Förderung 

Eigentümer
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Sanierungsdurchführung

Das Einkommensteuergesetz bietet Ihnen für die 

Herstellungskosten eine jährliche erhöhte 

Steuerabschreibung – vorausgesetzt Sie haben die 

Sanierungsmaßnahme vertraglich vereinbart.

a) Aufwendungen für vermietete Gebäude (§ 7h EStG) 

und vermietete Baudenkmale (§ 7i EStG): 

Jährliche Abschreibung zu 9 Prozent über 8 Jahre,

danach 7 Prozent über 4 Jahre

b) Aufwendungen für selbstgenutzte Gebäude und 

Baudenkmale (§ 10f EStG): 

Jährliche Abschreibung zu 9 Prozent über 10 Jahre 

Steuerliche Vergünstigung
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Sanierungsdurchführung

› Das Grundstück liegt im Sanierungsgebiet

› Die Maßnahme entspricht den Zielen der Sanierung

› Die wesentlichen Mängel und Missstände werden beseitigt           

› Die Maßnahme ist wirtschaftlich

› Schriftliche Vereinbarung

VOR Beauftragung der Leistungen ist eine schriftliche Vereinbarung zwischen dem 

Eigentümer und der Gemeinde abzuschließen!

Voraussetzungen für eine Förderung
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Sanierungsdurchführung

VORHER NACHHER

Beispiele Sanierungsmaßnahmen
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Sanierungsdurchführung

VORHER NACHHER

Beispiele Sanierungsmaßnahmen
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Sanierungsdurchführung

VORHER NACHHER

Beispiele Sanierungsmaßnahmen
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Sanierungsdurchführung

VORHER NACHHER

Beispiele Sanierungsmaßnahmen
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NACHHER

Sanierungsdurchführung

VORHER

Beispiele Sanierungsmaßnahmen
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Sanierungsdurchführung

Beispiele Sanierungsmaßnahmen

öffentlicher Raum

VORHER

NACHHER
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Sanierungsdurchführung

Beispiele Sanierungsmaßnahmen

Rathaus und öffentlicher Raum
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Weiteres Vorgehen
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Weiteres Vorgehen 

› Befragung der Beteiligten

Juli – August 2023

› Beteiligung der Träger öffentlicher Belange

Juni – August 2023

› Herbst Auswertung der Ergebnisse 

› Vorstellung der VU-Ergebnisse und Satzungsbeschluss

Ende 2023 / Anfang 2024

› Beginn Sanierungsdurchführung

im Anschluss



Ihre Fragen

die STEG Stadtentwicklung GmbH

Olgastraße 54  – 70182 Stuttgart

0711 – 21068-0

steg-stuttgart@steg.de

steg.de
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